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IV . Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche nicht
ſchon unter 1. —III . enthalten ſind .

1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .
In der Faſſung der Bekanntmachung vom 20. November 1899 ,
Geſ. ⸗ und VOBl . 1899 Seite 745 ff., mit der durch Geſetz vom
20. Auguſt 1904 , Geſ . ⸗ und VO Bl. Seite 397, bewirkten Ergänzung .

§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen
Geſetzbuchs bleibt den Polizeibehörden die Befugnis vorbe⸗

halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts - und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung oder Fort⸗
ſetzung zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen .

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn

die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von

48 Stunden nicht überſteigen .
Über den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtandenen

Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu erkennen

und das Erkenntnis nach den Beſtimmungen über die Bei⸗

reibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden Forder⸗

ungen der Amtshaſſe vollziehen zu laſſen .
§ 31 . Ebenſo bleibt den mit Polizeigewalt betrauten

Verwaltungsbehörden die Befugnis aufrecht erhalten , die

Erfüllung ſolcher Verbindlichkeiten des öffentlichen Rechts ,
für deren zwangsweiſen Vollzug ein beſonderes Verfahren
nicht vorgeſchrieben iſt , auch durch Androhung und Ausſpruch
von Geldſtrafen gegen beſtimmte Perſonen zu erzwingen
und zwar :

1. den Bürgermeiſtern in den Landgemeinden durch Geld⸗

ſtrafen bis zu 4 Mark , in den Städten bis zu 10 Mark ,
2. den Staatsverwaltungsbehörden durch Geldſtrafen bis

zu 50 Mark .
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Wird die Erfüllung ſolcher Verbindlichkeiten durch Geld⸗

ſtrafen nicht erzwungen , ſo finden auch die Beſtimmungen des

§ 30 Abſatz 3 und 4 Anwendung .
§ 47 . Gewerbsgehilfen , Arbeiter und Dienſtboten , des⸗

gleichen Perſonen , deren Gewerbe oder Erwerbszweig im

Umherziehen betrieben wird , werden , wenn ſie nicht mit den

durch Verordnung vorgeſchriebenen Reiſeurkunden verſehen

ſind , oder wenn ſie den ſonſtigen Verordnungen über das

Reiſen und den Aufenthalt ſolcher Perſonen zuwiderhandeln ,
an Geld bis zu 20 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen beſtraft .

§ 49 . An Geld bis zu 20 Mark wird beſtraft , wer den

Verordnungen oder bezirks - oder ortspolizeilichen Vorſchriften

hinſichtlich der Anzeigen über Zuzug und Wegzug , über Be⸗

herbergung oder Aufnahme von Fremden , über Einſtellung
oder Entlaſſung der Dienſtboten und Gewerbsgehilfen oder

über Wohnungsänderungen zuwiderhandelt .
Wer bei ſolchen Anläſſen zur Täuſchung der Behörde

falſche Namens - oder andere falſche Angaben macht , wird an

Geld bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen beſtraft .
§ 87a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Geſund⸗

heit erlaſſenen Verordnungen oder den aufgrund ſolcher
Verordnungen ergangenen bezirks - oder ortspolizeilichen Vor⸗

ſchriften zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 60 Mark oder

mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .
§ 108 . An Geld bis zu 150 Marhk oder mit Haft wird

beſtraft :
2. wer den Beſtimmungen zuwiderhandelt , welche zur

Verhütung von Unglücksfällen hinſichtlich der Anlage ,
der Eröffnung , des Betriebs und der Schließung von

Steinbrüchen und Gräbereien ( Gruben ) durch Verord⸗

nung , bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen ,
oder im einzelnen Falle durch die Polizeibehörde feſt⸗
geſetzt worden ſind ;

5. wer ſonſtigen Beſtimmungen , welche durch Verordnung ,
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum gleichen
Zweck von der Polizeizeibehörde getroffenen Anord⸗

nungen zuwiderhandelt .

.
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§ 116 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft wird

beſtraft , wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker
den Verordnungen über die Baulinie , die Feſtigkeit , die

Feuerſicherheit und Geſundheit , den örtlichen Bauordnungen
oder den nach Maßgabe dieſer Polizeivorſchriften in den ein⸗

zelnen Fällen von der Baupolizeibehörde getroffenen beſon⸗
deren Anordnungen zuwiderhandelt .

Gleiche Strafe trifft Hauseigentümer oder die an deren
Stelle verantwortlichen Perſonen ( Stellvertreter , Mieter ꝛc. ),
welche den ihnen bei den zeitweiligen Unterſuchungen der

Wohngebäude oder bei ſonſtigen Anläſſen beſonders eröff -
neten polizeilichen Anordnungen zur Abſtellung von bau⸗

ordnungswidrigen , geſundheitsſchädlichen oder die Sittlichkeit
gefährdenden Zuſtänden in den zum Wohnen dienenden , ins⸗

beſondere zum Vermieten benützten oder Arbeitern ( Geſellen ,
Gehilfen , Lehrlingen , Dienſtboten ꝛc. ) zum Aufenthalt oder

Schlafen zugewieſenen Räumen innerhalb der geſetzten Friſt
nicht entſprechen oder einer polizeilichen Anordnung zuwider
Räume , in welchen ſolche Zuſtände beſtehen , zu den bezeich —
neten Zwecken benützen .

Die Anordnung der zuſtändigen Polizeibehörde über die

zeitweilige Unterſuchung der Wohnräume iſt vor Beginn der

Unterſuchung in geeigneter Weiſe bekannt zu geben unter

Bezeichnung der Tageszeit , zu welcher die Unterſuchung vor⸗

genommen werden ſoll .
§ 119 . Hauseigentümer oder deren Stellvertreter , welche

ohne vorherige Anzeige bei der Polizeibehörde oder mit Nicht⸗
beachtung der ihnen hierbei erteilten Anweiſungen Blitzab —
leiter anbringen Haſſen , oder welche den bei den periodiſchen
Viſitationen ſolcher Blitzableiter ihnen gemachten Auflagen
nicht nachkommen , verwirken eine Geldſtrafe bis zu 20 Mark .

In den beiden erſten Fällen wird auch der ausführende
Werkmeiſter von der gleichen Strafe getroffen . “)

) Werden bei Errichtung oder Inſtandhaltung eines Blitzab⸗
leiters nicht die nötigen Vorſichtsmaßregeln beobachtet , ſo wird ſtatt
des beabſichtigten Schutzes eine ſchwere Gefährdung der betreffenden
Gebäude bewirkt . Es iſt deshalb eine vorgängige Anzeige von der
Errichtung jedes Blitzableiters bei dem Bezirksamte ( § 4 d der Ver⸗
ordnung vom 20. September 1864 ) verlangt und eine periodiſche
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§ 130 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft wird

Petra wer entgegen den Beſtimmungen einer bezirks⸗ oder

ortspolizeilichen Vorſchrift oder wer einer Anordnung der

Bezirkspolizeibehörde zuwider Aufſchriften , Abbildungen ,
Reklameſchilder oder andere Gegenſtände in einer Weiſe an⸗

bringt oder aufſtellt , welche geeignet iſt , das Bild einer land⸗

ſchaftlich hervorragenden Gegend zu verunſtalten oder den

Eindruck geſchichtlich oder künſtleriſch bedeutungsvoller Bau⸗

denkmäler zu beeinträchtigen .
Der gleichen Strafe unterliegt , wer als Beſitzer derart an⸗

gebrachter oder aufgeſtellter Gegenſtände der Aufforderung der

e zu ihrer Beſeitigung nicht nachkommt .

1 der Blitzableiter durch Sachverſtändige angeordnet , end⸗
lich dem Bezirksamte das Recht erteilt , die Abhilfe der bei dieſen
Anläſſen an den Tag tretenden Mängel zu verlangen .

Die Ausführung der Unterſuchungen erfolgt in der Weiſe , daß

die Bezirksämter Able die e c An für die
den Befund vorzulegen . nim der 515
forderung nicht nach , ſo kann die Viſitation auff ö

wegen veranlaßt werden . Verordnung M. d. J. vom ober 1874 , die
Viſitation von Blitzableitern ꝛc. betr . ( Geſ. ⸗ u. Seite 518) .

Ein Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Dezember 1882
Nr. 19630 ſchreibt ferner vor :

Die Viſitationen ſind alljährlich und zwar abwechſelnd in dem
einen Jahr mittels des Galvanoſkops , und in dem anderen durch
ſorgfältige äußerliche Beſichtigung der Leitu ihrer ganzen
Länge nach vorzunehmen . Die alljährliche Wi g der Unter⸗
ſuchung erſcheint geboten , weil ſelbſt kleine Beſch digungen einer
Leitung gefährlich werden können , und da ternierende Verfahren
empfiehlt ſich deshalb , weil nicht ſe lten vorkommt , daß bei der Prüf⸗
ung mittels des Galvanoſkops der elektriſche Strom die Leitung un⸗
gehindert durchläuft , während dieſelbe für die Aufnahme des Blitzes
infolge der Schwäche oder Schadhaftigeit einzelner Verbindungsſtellen
ſich als untauglich erweiſt . Der letztere Umſtand läßt es auch als
dringend wünſchenswert erſcheinen , daß der mit der Unterſuchung
Beauftragte nicht bloß die Konſtruktion der Blitzableiter genau kennt ,
ſondern zugleich imſtande iſt , kleinere Stellen der Leitung ſofort an
Ort und Stelle auszubeſſern . Es ſoll deshalb bei der Auswahl der
Viſitatoren auf ſolche Techniker oder Handwerker (3. B. Schloſſer ,
Blechner , Schieferdecker ) geſehen werden , welche in beiderlei Richtung
den Anforderungen genügen . Eine Beſichtigung der Leitung von
der Straße aus mittels Fernrohrs iſt als unvollſtändig zu verwerfen .

Auf⸗
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§ 132 . Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder Tiere
beſtimmte Waſſer in Brunnen , Ziſternen , Leitungen oder in

zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder Bächen
unbefugt verunreinigt oder verdirbt , wird an Geld bis zu
100 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

§ 136 . Wer ſich mit dem Vermieten von Schlafſtellen
an Dienſtboten , Arbeitsgehilfen , Lehrlinge befaßt , und da⸗
bei den zur Überwachung dieſes Geſchäftsbetriebs erlaſſenen
ortspolizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt , wird an Geld
bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen beſtraft .

2. Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330. Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Bau⸗
kunſt dergeſtalt handelt , daßhieraus für Andere Gefahr ent⸗
ſteht , wird mit Geldſtrafe bis zu neunhundert Mark oder mit

Gefängnis bis zu einem Jahr beſtraft .
§ 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,

oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren
pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herab —
fallen Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige
Befeſtigung aufſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf
eine Weiſe ausgießt oder auswirft , daß dadurch
Jemand beſchädigt oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder

Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver —

kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt . ) ;
10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,

Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,

) Wo zu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubnis
beſonders oder im allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben
iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubnis
erteilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei Ge⸗
meindewegen die Ortspolizeibehörde , 88 4, 22, 23 der Straßenpolizei⸗
ordnung . Aufſtellen ꝛc. von Gegenſtänden unter Zuwiderhandeln
gegen die bei der Erlaubnis feſtgeſetzten Genehmigungsbedingungen
ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .
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